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	Muster: Vereinbarung über ein Arbeitszeitkonto

	§ … Dienstplanung / Einrichtung eines Arbeitszeitkontos

	1. Die Verteilung der in § … vereinbarten Wochenarbeitszeit auf die Arbeitstage obliegt dem Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts. Er kann dazu eine formelle Dienstplanung einsetzen.
2. Für den Arbeitnehmer wird ein Arbeitszeitkonto eingerichtet. Bei der Zuteilung von Diensten legt der Arbeitgeber die vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit zugrunde. Er kann davon jedoch aus betrieblichen Gründen nach oben und unten abweichen. Soweit erforderlich, hat der Arbeitnehmer auf Verlangen des Arbeitgebers Überstunden zu leisten, die vorrangig über Freizeit, nachrangig über Auszahlung ausgeglichen werden. Die Unterschreitung der vertraglichen Wochenarbeitszeit hat der Arbeitnehmer nach Maßgabe des Absatzes 5 zu dulden. 
3. Auf dem Arbeitszeitkonto werden alle Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit erfasst. Dabei ist es zulässig, Plus- und Minusstunden zu saldieren.
4. Der Arbeitgeber bezahlt – unabhängig vom Stand des Arbeitszeitkontos – die vertraglich vereinbarte monatliche Vergütung.
5. Nach erfolgter Saldierung von Plus- und Minusstunden darf das Zeitkonto Stände nur innerhalb des folgenden Korridors aufweisen:
a. Es sind maximal (Beispiel) 150 Plusstunden möglich.
b. Es sind maximal (Beispiel) 75 Minusstunden möglich.
6. Plus- und Minusstunden sind innerhalb von 18 Monaten auszugleichen. Soweit der Anspruch auf den Mindestlohn für bestimmte Plusstunden noch nicht durch das verstetigte Arbeitsentgelt erfüllt ist, beträgt der Ausgleichszeitraum für diese Stunden 12 Monate.
7. Bei einem absehbaren Ende des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitgeber Maßnahmen der Arbeitszeitbewirtschaftung, wie etwa Freizeitausgleich oder zusätzliche Einsätze, anordnen, die den Kontostand zum Beendigungsdatum auf null zurückführen. Der Arbeitnehmer hat diese im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit zu dulden.
8. Bestehen zum Beendigungszeitpunkt Stundenguthaben, werden diese durch Auszahlung abgegolten. Ein negativer Stundensaldo wird mit den Entgeltansprüchen des Arbeitnehmers aufgerechnet.
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